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Fernwärme-Anschluss
Anmeldung Instandhaltung
	Für Erweiterungen oder Änderungen von bestehenden Anlagen ist die Installationsanzeige auszufüllen!
	

	
	
	
	

	Liegenschaft:
	
	     
	

	Bauherrschaft:
	
	     
	

	gewünschter Ausführungtermin:
	
	     
	

	
	
	Datum / Uhrzeit
	

	Auszuführende Arbeiten:
	
	     
	

	
	
	     
	

	verantwortlicher Servicetechniker:
	
	     
	

	
	
	Name / Direktwahl
	

	Ort / Datum
	
	     
	

	Unterschrift / Stempel
	
	
	

	
	
	
	




Allgemeines
(Auszug aus den Reglementen)

1. Das Oeffnen der Absperrorgane darf nur durch die Fernwärmeversorgung vorgenommen werden.

2. Alle Absperrorgane vor der Messeinrichtung dürfen durch Dritte nur bei Gefahr oder nach Aufforderung durch die Fernwärmeversorgung geschlossen werden.

3. Ist das Schliessen der Absperrogane für Reparaturarbeiten notwendig, so hat die Installationsfirma vor Arbeitsaufnahme die Fernwärmeversorgung zu benachrichtigen.


4. Jegliche Manipulation an Messeinrichtungen steht ausschliesslich der Fernwärmeversorgung zu. Allfällige an Messeinrichtungen beobachtete Unregelmässigkeiten, Beschädigungen usw. sind der Fernwärmeversorgung unverzüglich zu melden.

5. Bei Undichtheiten sowie bei anderen Unregelmässigkeiten, welche den Fernwärme-Kreislauf betreffen, ist dies der Fernwärmeversorgung sofort mitzuteilen.

In Notfällen hilft Ihnen der Störungsdienst Fernwärme 

Telefon 0848 747 901
Diese Anmeldung ist mindestens 48 Stunden vor der Ausführung an die Fernwärmeversorgung zu übermitteln.





Fax 071 224 63 32








Beim Berühren von Fernwärme-Leitungen besteht Verbrennungsgefahr!





Heisswasser	130	°C


Hochdruck	25	bar











Stadt St.Gallen

Ihr Partner für Energie und Wasser

